
nähernd auch für französische Oberschulen galt 131 . Gezielt getroffen werden sollte jene

humanistische Bildung, die nach französischer Interpretation maßgeblich mitverantwort¬

lich war für die preußische Kastengesinnung in Deutschland 132 . Ähnliche Bestrebungen

lassen sich auch hinsichtlich der nachdrücklichen Förderung des neuzeitlichen Sprachun¬

terrichts nachweisen; denn sie stand ganz im Zeichen einer Bevorzugung des Französi¬

schen 133 . Aber auch im Geschichtsunterricht, sowie in den forcierten Bemühungen,

Werke französischer Literatur und Kunst in den Mittelpunkt des sprachlichen und musi¬

schen Unterrichts zu stellen, und schließlich auch in der Einführung des fakultativen fran¬

zösischen Sprachunterrichts an Volksschulen konnte man die gewollte Begünstigung

einer Bewußtseinsbildung mit dem Ziel positiver Einstellung zu französischen Lebens¬

mentalitäten erkennen. Die Einführung des Zentralabiturs analog dem französischen Prü¬

fungssystem (Baccalauréat) wurde zwarmit einer schärferen und gerechteren Auslese der
Studienbewerber begründet134 , sie bedeutete aber aufgrund der administrativ verfügten
Themenstellungen zugleich auch eine verstärkte Kontrolle des gymnasialen Unterrichts

durch die Erziehungsbehörde in Baden-Baden. Dagegen kam dem 20-Punkte-System, das

nach französischem Vorbild zur Bewertung von Schülerleistungen eingeführt wurde, ei¬

gentlich nur formale Bedeutung zu.

Ganz im Zeichen französischer Bildungsreformwünsche stand auch die in Anlehnung an

die heimische laizistische Schule betriebene Begünstigung der simultanen Volksschule als

staatliche Regelschule 135 . Diese war zwar seit 1874 in den hessischen und seit 1876 in den
badischen Landesteilen der französischen Besatzungszone obligatorisch, nicht aber in den
anderen Gebieten dieses Raumes. Hierwar, wie in fast ganz Deutschland, dieVolksschule
als staatliche Regelschule stets überwiegend konfessionell strukturiert gewesen 136 . Die

Bedeutung dieser Bildungseinrichtung war damals noch enorm, im Jahre 1950 war sie
noch für 83 v. H. 137 aller Jungen und Mädchen in der Bundesrepublik Deutschland allei¬

nige Stätte ihrer Allgemeinbildung. Ein konfessionell geprägtes, die staatliche Schulhoheit

131 Detaillierte Angaben überStruktur und Inhalt dieser Reform finden sich im Schreiben des Leiters
der Abteilung Erziehung der französischen Militärregierung Hessen-Pfalz — Nr. D 2001 AA/
EDU-vom 16. 8. 1946 an den Oberpräsidenten von Hessen-Pfalz. LA Speyer, Bestand H 12,
Nr. 24. Vgl. auch den Quellenhinweis bei A. Ruge-Schatz, Umerziehung, S. 83, Anm. 326.
Vgl. auch R. Minder, Kultur.

132 Interview E. Straus vom 23. 11. 1976.
133 Das Wochensoll für den für alle Schüler obligatorischen französischen Sprachunterricht an hö¬

heren Lehranstalten wurde auf 6 Stunden festgelegt. R. Winkeier, S. 26.
134 Die Diskussion um schärfere Schülerauslese stand auch im Zusammenhang mit den Aufnahme¬

kapazitäten der Universitäten, die damals, vor allem in der französischen Zone, ungewöhnlich
gering waren.

135 Umso schmerzlicher war unsere Enttäuschung, als wir hörten, dieMilitärregierung gedenke, die
Simultan- oder Gemeinschaftsschule einzuführen. Hirtenbrief des Trierer Bischofs Bornewasser
vom 23. 9. 1945. BA Trier, Abt. 105, Chronik 1945, S. 217. Vgl. dort auch die Klage des Trierer
Generalvikars Heinrich von Meurers über den Schuireferenten bei der TriererMilitärregierung,
Capitain Rouffin, dem er vorwarf, überhaupt katholischen Belangen und insbesondere der Be¬
kenntnisschulenichtgünstigzu sein. Chronik 1946, S. 22 (6.2.1946). Als ein entschiedener Ver¬
fechter eines weltlichen Schulwesens galt vor allem der Leiter der zentralen Erziehungsbehörde
der französischen Militärregierung in Baden-Baden, der General Raymond Schmittlein. Zu den
Auseinandersetzungen um die konfessionellen Volksschulen in der französischen Besatzungs¬
zone neuerdings eingehend M. Müller.

136 Exakte statistische Werte für die Nachkriegszeit finden sich bei M. Müller, S. 345 ff.
137 Errechnet nach: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1952, Tabellen auf

den S. 60 - 65.
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